
 
 
 
 

Feststellung des Unterbleibens einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
für das Vorhaben  

 
Tiefengeothermie Potsdam-Gartenstraße: Hauptbetriebsplan „Aufsuchung von 

Erdwärme und Sole am Standort Gartenstraße“ 
 

Bekanntmachung des Landesamtes für Bergbau, Geologie und Rohstoffe 
Vom 15. Juli 2025 

 
 
Die Energie und Wasser Potsdam GmbH (EWP) plant im Stadtteil Potsdam-
Babelsberg, Gartenstraße 63, im Bereich des B-Plan Nr. 70 „Gewerbegebiet am 
Beetzweg", Gemarkung Potsdam, Flur 10, Flurstück 848, die Errichtung und den 
Betrieb einer Tiefengeothermieanlage. 
 
Vorhabensbeschreibung: 
 
Die Vorhabenfläche liegt im Fernwärmegebiet der Landeshauptstadt Potsdam und 
wird entsprechend an das Fernwärmenetz der EWP angeschlossen. 
Der Standort „Potsdam-Gartenstraße 63" soll mit Blockheizkraftwerken (BHKW), 
Power-to-Heat-Elektrodenkessel und Tiefengeothermie zu einem modernen Heizwerk 
ausgebaut werden. Dabei ist der Bau einer geothermischen Anlage mit einer 
hydrothermalen Dublette und einer dazugehörigen Energiezentrale vorgesehen, um 
eine thermische Leistung von etwa 4 MW zu erreichen. 
Die Wärme aus der Tiefengeothermieanlage soll in einer Energiezentrale über 
Wärmepumpen in das Fernwärmenetz eingespeist werden. 
Vorgesehen ist, dass eine Dublette (2 Tiefbohrungen) in einer erwarteten Vertikaltteufe 
von ca. 950 m (Bohrlochlänge ca. 1.600 m) abgeteuft wird. Die Tiefbohrungen werden 
so abgelenkt, dass keine hydraulisch-thermische Beeinflussung erfolgt und die Anlage 
somit nachhaltig betrieben werden kann. Insofern die Eignung für die wirtschaftliche 
Erdwärmegewinnung nachgewiesen wurde, werden die beiden Bohrungen der 
Dublette für die hydrothermale Produktion weitergenutzt. 
In der Betriebsphase wird das heiße Thermalwasser mit einer elektrisch angetriebenen 
Tiefpumpe aus der Förderbohrung an die Oberfläche gebracht und dort über Rohre 
und einen Wärmetauscher die thermische Energie an einen Fernwärmekreislauf 
übertragen. Das ausgekühlte Thermalwasser wird wieder in die Injektionsbohrung 
zurückgeführt, so dass über den Untergrund ein sogenannter hydrothermaler Kreislauf 
entsteht. Der Wärmetauscher sowie die weiteren Anlagenteile, wie z. B. Filter, 
Druckhaltung, Armaturen etc. sind in einer unmittelbar benachbarten Energiezentrale 
untergebracht, während die Bohrlochköpfe direkt auf den Bohrungen in einem in Teilen 
unterirdischen Keller installiert sind. 
 
Im Ergebnis wurde festgestellt, dass für das Vorhaben keine Verpflichtung zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. 
 
Der Antragsteller hat das Vorhaben in seinen Antragsunterlagen schlüssig dargestellt. 
Das Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe stellt als zuständige Behörde 
anhand der vorgelegten Unterlagen und eigener Informationen fest, dass für das 
beantragte Vorhaben keine Verpflichtung zur Durchführung einer 
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Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. Durch den Stand der Technik bei Errichtung 
und Betrieb eines Tiefengeothermieprojektes und die zu ergreifenden Maßnahmen zur 
Emissionsreduzierung des Betreibers kann das Vorhaben nach Einschätzung der 
Behörde unter Berücksichtigung der in Anlage 3 UVPG aufgeführten Kriterien keine 
erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen haben, die nach § 7 Absatz 5 UVPG zu 
berücksichtigen wären.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Feststellung über den Entfall einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß § 5 Absatz 3 Satz 1 UVPG nicht selbständig 
anfechtbar ist.  
 
Diese Mitteilung gilt als Bekanntmachung nach § 5 Absatz 2 Satz 1 UVPG. 
 
Rechtsgrundlagen: 
 
- Bundesberggesetz (BBergG) vom 13. August 1980 (BGBl. I S. 1310), das 

zuletzt geändert durch Artikel 39 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 
2024 I Nr. 323), 

 
- Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung bergbaulicher Vorhaben 

(UVP-V Bergbau) vom 13. August 1980 (BGBl. I S. 1310) zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Februar 1990 (BGBl. I S. 215), 

 
- Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 540), das zuletzt geändert 
durch Artikel 10 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323). 
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